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BERN
UebereLnkommen und Empfehlungen umschrieben. So wird z. B. die
Gleichheit des Entgelts gefordert in der Präambel der Verfassung der
Internationalen Arbeitsorganisation selber sowie im Uebereinkommen
No. 100 und seiner korrespondierenden Empfehlung. Das Uebereinkom-
men No. Ill über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf —
welches auch die Schweiz ratifiziert hat — soll die Gleichheit der Gele-
genheiten und der Behandlung in bezug auf Beschäftigung und Beruf
fördern, es umfasst also sinngemäss auch die Gleichheit des Entgelts bei
gleicher Arbeit.

Bedrückend ist vor allem die im Bericht mehrfach wiederkehrende
Feststellung, dass i:n den meisten Ländern die Mehrzahl der Frauen
nach wie vor auf eine relativ kleine Zahl von Beschäftigungen beschränkt
bleiben und ihnen nur Arbeiten anvertraut werden, die verhältnismässig
geringe Fertigkeiten voraussetzen und mit wenig Verantwortung verbun-
den sind. Fragt man nach den Gründen dieser gedrückten Stellung der
Frauen im Wirtschaftsleben, ergibt sich die Antwort nur zum Teil au,s
den technischen Problemen, welche die Frauenarbeit belasten. Die weit-
aus wichtigsten und am schwersten zu bekämpfenden Gründe scheinen
auf psychologischem Gebiet zu liegen. So werden unter den die Frauen-
arbeit hemmenden Faktoren vor allem erwähnt:
1. die überlieferten Unterscheidungen zwischen Frauenarbeit und Män-

nerarbeit, wobei zu den Frauenarbeiten sehr oft nur einfache, gering-
geschätzte und schlecht entlöhnte Arbeiten gehören,

2. die ebenfalls traditionsbedingte Auffassung, wonach der Beitrag der
Frau zum Wirtschaftsleben sich auf blosse Hilfstätigkeiten beschränke,

3. die Einstellung, dass die Frauen lediglich das ausgleichende Element
in der Volkswirtschaft seien und je nach Bedarf in dieselbe hinein-
geschleust oder daraus ausgeschaltet werden.

Alle diese Auffassungen wirken sich nicht nur als eigentliche Diskri-
minierungen der arbeitenden Frauen aus, sie belasten auch die berufliche
Ausbildung der Mädchen. Denn nach wie vor besteht in vielen Ländern
auf Seiten der Eltern, der Arbeitgeber und der Mädchen selber eine Ab-
neigung viel Geld, Zeit und Mühe für die berufliche Ausbildung aufzu-
wenden. In der Gedankenwelt der Eltern und der von diesen abhängigen
Mädchen treten auch heute die Berufsaussichten hinter dem Gedanken an
die Heirat zurück. Dieses altmodische Denken lebt hartnäckig weiter
trotz der allgemein bekannten Tatsache, dass eine wachsende Zahl be-
rufstätiger Frauen auch nach der Heirat weiter arbeiten oder später in das
Berufsleben zurückkehren, sobald die Pflichten als Mutter die Arbeitskraft
nicht mehr voll beanspruchen. Die psychologische Einsicht steht also weit
hinter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse zurück, die eine Aus-
bildung für eine dauernde berufliche Laufbahn erfordern. G.#.
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